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RECHTLICHE HINWEISE

Wie jeder Bereich sind auch die rechtlichen Grundlagen dieser 
Schulungsunterlage ständigen Entwicklungen und Änderun-
gen, gerade auch im Hinblick auf EU-Angleichungen u. dgl., un-
terworfen. Der Nutzer dieses Lehrsystems kann darauf vertrau-
en, dass Verfasser und Verlag größtmögliche Sorgfalt darauf 
verwandt haben, dass dieses Werk zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung (März 2025) entsprechend aktuell ist, wird aber gehal-
ten, sich ab diesem Zeitpunkt auch weiterhin über Änderungen 
zu informieren. Trotz sorgfältigster Erarbeitung können Verfas-
ser und Verlag nicht ausschließen, dass sich Fehler oder Irrtü-
mer eingeschlichen haben, eine entsprechende Haftung wird 
ausgeschlossen.

Ferner weisen Verfasser und Verlag ausdrücklich darauf hin, dass 
sie auch für jegliche Änderungen an dem ursprünglichen Inhalt 
und den damit auftretenden Folgen oder für Fehlbedienungen 
des USB-Sticks durch den Nutzer keinerlei Haftung überneh-
men.

Wir schützen unsere Autoren, deren Urheberrechte und 
wahren unsere Interessen.

Jegliches Kopieren, Nachdrucken oder anderweitiges  Spei-
chern oder Onlinestellen unserer Werke ist – auch auszugswei-
se  – nicht gestattet und stellt einen Verstoß gegen geltendes 
Urheberrecht dar, der juristisch geahndet wird.

Respektieren Sie die Arbeit unserer Autoren.

Die Daten auf dem USB-Stick dienen der ausschließlichen 
Nutzung durch den Besteller an einem Einzelplatz-PC. Nur 
dieser darf sie zu seiner persönlichen Nutzung auf seinem PC 
speichern. Alle unsere Daten dürfen an Dritte weder weiterge-
geben noch verkauft werden – auch nicht in Teilen. 

Unsere PowerPoint®-Dateien sind änderbar, damit der rechtmä-
ßige Nutzer sie bspw. nach seinen betrieblichen Gegebenheiten 
anpassen kann. Gegen das Urheberrecht wird jedoch verstoßen, 
wenn Sie unsere PowerPoint®-Dateien mit Ihrem Firmenlogo so 
aufbereiten, dass der Eindruck erweckt wird, Sie wären der Urhe-
ber des Werkes – wir und unsere Autoren also nicht mehr dem 
Werk zuzuordnen wären. Werden uns solche Urheberrechtsver-
stöße bekannt, werden wir auch hier intervenieren.

TECHNISCHE HINWEISE ZUR NUTZUNG 
DES USB-STICKS

Die PowerPoint®-Datei wurde mit Microsoft 365 erstellt. Für ein 
reibungsloses Arbeiten empfiehlt es sich, die PowerPoint®-
Datei vom USB-Stick auf der Festplatte zu speichern, da das 
Starten der Datei direkt vom Stick in der Regel länger dauert.

Zu jeder Folie gibt es einen entsprechenden Vortragstext, der 
Sie bei der Gestaltung Ihres Vortrags unterstützt und weiterfüh-
rende Informationen liefert. Er erläutert den Inhalt der jeweili-
gen Folie und enthält Vorschläge, wie Sie die Teilnehmenden in 
Ihre Präsentation einbeziehen können. Die Notizen werden au-
tomatisch angezeigt, wenn Sie sich im Präsentationsmodus in 
der Referentenansicht befinden oder wenn Sie im Tab „Ansicht“ 
auf „Notizenseite“ klicken.

Microsoft® PowerPoint® is a registered trademark of  
Microsoft® Corporation.

VORWORT

Das Lehrsystem zur Qualifizierung / Ausbildung 
von Kranführern erscheint nunmehr in der 7. Aufla-
ge 2025. Es hat sich über die Jahrzehnte zu einem 
bewährten Medium für die Qualifizierung von 
Kranführern entwickelt und erhält jetzt erstmals 
den neuen Titel „Sicheres Bedienen von Kranen“.

Mit der Umbenennung fällt auch der Startschuss 
für ein neues modulares Konzept zur Qualifizie-
rung von Kranführern.

Unsere Vision: Ein Basismodul (dieses Lehrsystem) 
behandelt allgemeine Inhalte der Kranführer-Qua-
lifizierung, die für alle Kranbauarten relevant sind. 
In bauartspezifischen Zusatzmodulen werden 
dann im Detail die Besonderheiten der jeweiligen 
Bauarten thematisiert.

Dadurch haben alle Ausbilder / Qualifizierenden 
eine maßgeschneiderte Präsentation mit mehr In-
halten zu der speziellen Kranbauart, die geschult 
wird, und keine Folien mehr, die für die Bauart 
eventuell gar nicht relevant sind. Sowohl für das 
Basismodul als auch für die bauartspezifischen 
Präsentationen wird es perfekt abgestimmte Test-
bogen geben. Damit ist auch die Prüfung individu-
ell angepasst an die Inhalte des Lehrsystems und 
die jeweilige Bauart.

Unser Plan: Es werden sukzessive Zusatzmodule zu 
verschiedenen Bauarten mit passenden Testbogen 
erscheinen, wobei die entsprechenden Folien aus 
dem Grundmodul des Lehrsystems mit vielen zu-
sätzlichen Inhalten in die Zusatzmodule wandern. 
Wir starten mit den Hallen- und (klassischen) Por-
talkranen. Entsprechend sind die Folien für diese 
Bauarten in der überarbeiteten Neuauflage des 
Lehrsystems nicht mehr enthalten. Auch der Test-
bogen „Basiswissen“ ist bereits in Abstimmung auf 
dieses neue Konzept erschienen, da wir gleichzei-

tig einen neuen Testbogen „Hallen- und Portalkra-
ne“ herausbringen.

Mit Beginn der Umsetzung des modularen Kon-
zepts wurde auch eine umfangreiche Überarbei-
tung des Lehrsystems durchgeführt mit über 70 
gänzlich neuen oder vollständig neu gestalteten 
Folien, aktualisiertem Bildmaterial, noch übersicht-
licherer Gliederung und vielem mehr.

Wir – die Autoren Bernd und neuerdings auch 
Timo Zimmermann – und der Resch-Verlag sind 
stolz, Ihnen dieses neue Lehrsystem anbieten zu 
dürfen.

Nun wünschen wir allen Ausbildern / Qualifizieren-
den mit unserem modularen Schulungskonzept 
viel Spaß und Erfolg im Sinne von gut geschulten 
Kranführern, für die Arbeitssicherheit kein Fremd-
wort ist.

Die Autoren

Impressum

7. Auflage 2025
© 1994 Resch-Verlag, Dr. Ingo Resch GmbH
Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfing
info@resch-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten
Bildnachweis: siehe Seite 12
ISBN 978-3-930039-29-6

Bernd, Timo und Petra Zimmermann

Hinweis:  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Präsentation bei personengebundenen Bezeichnungen die männliche 
Sprachform (z. B. Fahrer, Bediener, Mitarbeiter) stellvertretend für alle Geschlechter verwendet.



4 5

Lehrsystem 7. Auflage 2025 © 1994 Resch-Verlag, Dr. Ingo Resch GmbH, Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfing Lehrsystem 7. Auflage 2025 © 1994 Resch-Verlag, Dr. Ingo Resch GmbH, Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfing

HINWEISE FÜR DIE QUALIFIZIERUNG

Sie haben sich für die Nutzung des Lehrsystems 
„Sicheres Bedienen von Kranen“ entschieden. Eine 
exzellente Wahl, damit haben Sie die Basis für eine 
gute und umfassende Qualifizierung der Kranführer 
geschaffen.

Nachfolgend erhalten Sie einige Tipps, wie Sie sich 
auf die Schulung vorbereiten, sie durchführen kön-
nen und welche Hilfsmittel dabei am besten zum 
Einsatz kommen.

Ergänzend zu diesem Lehrsystem empfehlen wir 
Ihnen die Anschaffung des Handbuchs „Krane – Be-
schaffenheit · Ausbildung · Einsatz“. Darin erhalten 
Unternehmer und Qualifizierende/Ausbilder wei-
terführende Informationen – auch tiefergehendes 
didaktisches Wissen wird vermittelt.

Hier die wichtigsten Punkte für Sie in Kurzform:

Hilfsmittel

Als Grundlage und Leitlinie für die Schulung 
von Kranführern dient Ihnen diese PowerPoint®-
Präsentation. Mit den zu jeder Folie enthaltenen 
Notizenseiten können Sie sich optimal auf Ihren Vor-
trag vorbereiten. Auch für Nachfragen während der 
Schulung sind Ihnen die Vortragstexte dienlich. Da-
mit alle Teilnehmenden die Präsentation gut sehen, 
ist ein Projektor/Beamer oder Ähnliches nötig.

Zusätzlich eignen sich Videos als Ergänzung zu 
Ihrem Vortrag. Diese sorgen multimedial für Ab-
wechslung und entlasten Sie als Qualifizierenden / 
Ausbilder, da Sie für die Dauer des Videos Pause ha-
ben und bestimmte Themen abgeben können. 

Lehrvideo-Pakete über die rechtlichen und physikalischen  
Grundlagen zum Einsatz in Ihren Schulungen

Damit Ihre Teilnehmenden während und nach der 
Schulung alles nachschlagen können und nicht 
mitschreiben müssen, empfiehlt es sich, Lehrmedi-
en auszuteilen. Bewährt haben sich die Broschüren 
„Der Kranführer“ bzw. „Der Ladekranführer“, die al-
les Wichtige für die Kranführer verständlich aufbe-
reiten.

 

Weitere Hilfsmittel können sein:
• �Flipchart / Whiteboard für das Erstellen von Zeich-

nungen oder zum Sammeln von Antworten.
•� Pinnwand, um Fragen, Ideen oder Erwartungen 
auf Karten zu sammeln und zu visualisieren.

• �Modelle (z. B. eines Krans), um Sachverhalte zu 
demonstrieren.

• �Zollstock zur Veranschaulichung der Lotrechten, 
des Pendelns, der Schwerkraftlinie oder der Träg-
heit beim Verfahren einer Last.

• �Alltagsgegenstände, um physikalische Zusam-
menhänge greifbarer zu machen (z. B. Schwer-
punktfindung, Kippen, Wirkung der Schwerkraft).

Auch der körperliche Einsatz der Schulungsteil-
nehmer selbst kann dazu beitragen, wie z. B. die 
Vorführung des Neigungswinkels bei mehrsträngig 
angeschlagenen Lasten, indem sich zwei Personen 
gegenüberstehen und erst in Schulterbreite, dann 
immer weiter die Arme spreizend sich gegenein-
ander lehnen, bis irgendwann die Kraft nicht mehr 
ausreicht und sie sich in die Arme fallen würden. An-
regungen wie diese sind auf den Notizenseiten der 
Folien zu finden.

Voraussetzungen für Qualifizierende

Der Qualifizierende sollte aufgrund seiner Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Fachkunde auf 
dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der Krane 
haben. Unabdingbar ist, dass er mit den staatlichen 
Arbeitsschutzvorschriften und den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik vertraut ist.

Zudem sollte er selbst eine erfolgreiche Qualifika-
tion zum Bediener von Kranen durchlaufen haben 
und zwei Jahre Erfahrung im Umgang mit oder dem 
Einsatz von Kranen aufweisen, Meister sein oder 
eine mindestens vierjährige Tätigkeit in gleichwer-
tiger Funktion sowie einen Ausbilderlehrgang für 
Kranführer nachweisen können (i. A. a. DGUV G 308-
001).

Neben fachlichen Kenntnissen sind auch metho-
disch didaktische Kompetenzen nötig. Nach TRBS 
1116 werden diese Anforderungen ebenfalls erfüllt 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehr-
gang für Ausbilder von Kranführern.

Inhalte der Qualifizierung

Mit diesem Lehrsystem haben Sie die Gewissheit, 
alle erforderlichen Grundlagen, die ein Kranführer 
kennen muss, für die theoretische Qualifizierung 
abgearbeitet zu haben. Bilden Sie nur bestimmte 
Kranbauarten aus, so können die entsprechenden 
Folien aus Kapitel 7 verkürzt abgehandelt oder weg-
gelassen werden.

Hinweis: 
Da das Lehrsystem sukzessive auf ein modulares Sys-
tem umgestellt wird, ist für eine Qualifizierung für die 
Bauarten der Hallen- und (klassischen) Portalkrane 
zusätzlich das Modul „Hallen- und Portalkrane“ vom 
Resch-Verlag nötig.

Stellen Sie fest, dass Ihre Schulungsteilnehmenden 
bei bestimmten Themen Schwierigkeiten haben 
oder sich wesentliche Wissenslücken auftun, so müs-
sen Sie diese Abschnitte wiederholen oder verstärkt 
und mit zeitlichem Mehraufwand schulen. Dies ist 
unabdingbar, wollen Sie eine verantwortungsvolle 
und haftungsrechtlich einwandfreie Qualifizierung 
leisten.

Dauer der Schulung/Ausbildung

Der Zeitaufwand für die Qualifizierung – bestehend 
aus theoretischem und praktischem Teil – richtet 
sich nach der Kranbauart und reicht von einem Tag 
für teilkraftbetriebene Krane bis hin zu 20 Tagen bei 
Fahrzeugkranen (s. DGUV G 309-003). Diese zeitli-
chen Vorgaben gelten für Fahranfänger.

In der Qualifizierungsdauer sind u. a. folgende Punk-
te zu berücksichtigen:
• Organisatorisches und Begrüßung
• Vermittlung der theoretischen Inhalte
• ausreichend Zeit für Pausen
• Möglichkeit, Fragen zu stellen
• �Durchführung, Auswertung und Besprechung  

der theoretischen Prüfung
• �praktische Einweisung in den zu bedienenden 

Kran
• praktische Übungen
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• ��Durchführung und Besprechung der  
Prüfungsfahrt

• �Ausstellen und Überreichen der  
Befähigungsnachweise

Je nach Teilnehmeranzahl und individuellen Kriteri-
en wie Auffassungsgabe, technischem Verständnis 
und Geschick der Schüler kann die Ausbildungszeit 
variieren – nur sollte sie sich nicht allzu weit von den 
Vorgaben entfernen, die in dem DGUV Grundsatz 
309-003 „Auswahl, Unterweisung und Befähigungs-
nachweis von Kranführern“ enthalten sind. Sonst ris-
kiert der Ausbilder/Qualifizierende – und auch der 
Unternehmer, der dem Ausbilder nicht mehr Zeit 
für die Ausbildung/Qualifizierung zur Verfügung ge-
stellt hat – rechtliche Konsequenzen, wenn es z. B. 
zu einem Unfall kommt, der darauf zurückzuführen 
ist, dass die Qualifizierung zu kurz oder lückenhaft 
gewesen ist.

Nach einer Lehreinheit (45 Minuten) sollte eine kur-
ze Pause (5 – 10 Minuten) gemacht werden. Nach  
2 LE sollte eine längere Pause (10 –15 Minuten) 
eingeplant werden, damit die Teilnehmer neben 
menschlichen Bedürfnissen (Toilettengang, Essen 
und Trinken) auch etwas Zeit zum Entspannen ha-
ben (z. B. „frische Luft schnappen“).

Nach 4 theoretischen LE sollte eine längere Pause 
(z. B. 30 Minuten Mittagspause) eingelegt werden. 
Sonst droht fehlende Aufmerksamkeit und man-
gelnde Konzentration in den nachfolgenden LE.

Im praktischen Teil können bis zu 5 LE ohne Pausen 
zu einem Block zusammengefasst werden, da die 
Teilnehmer hier auf den Beinen und nicht ständig 
im Einsatz sind.

Wenn aber die Gruppe klein ist und den Großteil der 
Zeit direkt mit dem Kran arbeitet, sollten auch hier 
kleinere Pausen eingeplant werden, damit die gera-
de für Fahranfänger erforderliche hohe Konzentrati-
on aufrechterhalten bleibt.
 
Verantwortung und Sicherheit  
während der Qualifizierung
Bedenken Sie, dass Sie als Qualifizierender für Ihre 
Schulung, deren Qualität und ihr Ergebnis die Ver-
antwortung tragen. Sollten Sie mehr Zeit für eine 
Schulung benötigen, wird das ein verantwortungs-
bewusster Unternehmer verstehen.

Vergessen Sie nicht, den Hinweis zu geben, dass Sie 
während des Lehrganges für die Teilnehmer verant-
wortlich sind und diese besonders im praktischen 
Teil zur eigenen Sicherheit Ihren Anweisungen Folge 
leisten müssen. Das gilt auch für das Tragen von Si-
cherheitsschuhen und anderer persönlicher Schutz- 
ausrüstung (gehen Sie hier mit gutem Beispiel vor-
an).

Bedenken Sie auch, dass Sie für den Bereich, in dem 
von den Teilnehmern gefahren und geübt wird, 
verantwortlich sind. Deshalb sollten die Kenntlich-
machung des Gefahrenbereiches und ggf. der Fahr-
zeuge sowie das Tragen von Warnwesten für Qualifi-
zierende und Teilnehmer obligatorisch sein.

Der ausreichend groß bemessene Übungsbereich 
sollte am besten abgesperrt, d. h. für „Unbefugte“ 
nicht betretbar sein.

Abschlussprüfung

Nur mit einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung 
ist rechtssicher der Nachweis der Befähigung zum 
Kranführen erbracht – und zwar in Theorie und Pra-
xis.

Hierzu wurden von den Autoren auf das Lehrsystem 
abgestimmte modulare Testbogen erstellt – beste-
hend aus einem Basisbogen und bauartspezifischen 
Testbogen. Der Testbogen „Basiswissen“ behandelt 
dabei sämtliche allgemeinen Inhalte, die für alle 
Kranbauarten wichtig sind. Für eine sinnvolle und 
rechtssichere Prüfung muss der Basisbogen mit dem 
entsprechenden Testbogen der jeweiligen Bauart 
kombiniert werden, die geschult wird.

Testbogen für die  
theoretische und  
praktische Prüfung

Auch Testbogen für die praktische Prüfung sowie 
Prüfungszusammenfassungen mit Endergebnis sind 
in den Testbogenpaketen enthalten. So braucht sich 
der Ausbilder nicht selbst die Mühe machen, etwas 
zusammenzustellen.

Diese Testbogenpakete umfassen auch Erläuterun-
gen bezüglich der Anzahl der Fehlerpunkte betref-
fend des Bestehens/Nichtbestehens. Außerdem sind 
Lösungsschablonen für eine schnelle und effektive 
Durchsicht/Korrektur der Bogen enthalten.

Befähigungsnachweis

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Teilneh-
menden einen Nachweis über ihre Befähigung. Die-
ser sollte in Anlehnung an DGUV Grundsatz 308-001 
aus einem Fahrausweis (Kranschein) sowie einem 
Qualifikationszertifikat bestehen.

 
Der Fahrausweis/Kranschein hat sich bereits seit 
Jahrzehnten in der Praxis als eine Art „Kranführer-
schein“ etabliert. Er wird zudem häufig von Auf-
sichtsbehörden und Co. kontrolliert. In ihm können 
alle nötigen Informationen rund um die Bedientä-
tigkeit rechtssicher und kompakt in einem Doku-
ment festgehalten werden:
• �Persönliche Daten 

(Name, Geburtsort- und Datum etc.)
• Eignung
• Qualifizierung
• Jährliche Unterweisungen
• Fahrauftrag

Ein Zertifikat ist zusätzlich zum Fahrausweis sinn-
voll. Dieses kann – anders als der Fahrausweis, den 
der Kranführer bei der Arbeit ständig dabeihaben 
sollte – sicher abgeheftet werden und somit immer 
als Grundlage für die Ausstellung eines neuen Fahr-
ausweises herangezogen werden, falls dieser verlo-
ren oder kaputt geht. Zudem erhöht die Übergabe 
eines hochwertigen Zertifikats am Ende einer Schu-
lung die Wertschätzung gegenüber dem Bedienper-
sonal bei gleichzeitig steigender Rechtssicherheit 
für den Unternehmer.

Beauftragung

Nach erfolgreichen Prüfungen und Aushändigung 
der Befähigungsnachweise kann der Kranführer 
seine Fahrbeauftragung durch den Unternehmer 
erhalten.

Laut DGUV Vorschrift 52 ist diese mindestens bei 
ortsveränderlichen kraftbetriebenen Kranen schrift-
lich zu erteilen. Nach TRBS 1116 ist die Beauftragung 
allerdings zwischenzeitlich für alle Krane nachvoll-
ziehbar/schriftlich durchzuführen.

Es empfiehlt sich schon aus Beweisgründen, alle 
Fahraufträge (auch der anderen Krane) schriftlich 
zu erteilen. Nur dann hat der Unternehmer die Ge-
wissheit, ausschließlich die Personen mit dem Füh-
ren der Maschinen beauftragt zu haben, die auch an 
diesen entsprechend qualifiziert sind.

Dieser Fahrauftrag kann ebenfalls im Fahrausweis 
dokumentiert werden, dort ggf. mehrfach, wenn er-
forderlich mit Ergänzungsblatt.

 

UNSER SCHULUNGSMATERIAL:  
www.resch-verlag.com
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